
 

 

 

 

 

 

 

Abschluss von Bachelorarbeiten / Empfehlung für Studierende 

 

Sie können Ihre BA-Arbeit nach wie vor jederzeit anmelden.  

Für Ihre Planung beachten Sie bitte folgende Zeitschiene: 

Wenn alle Übergänge zu weiterführenden Studien reibungslos verlaufen sollen, müssen 

Sie das Kolloquium / die Verteidigung bis spätestens am 30.9. des Jahres abgelegt haben.  

Dies würde bedeuten, dass Sie die Bachelorarbeit spätestens bis zum 15.4. im 

Prüfungsamt anmelden, sodass Sie die Arbeit fristgerecht nach der Bearbeitungszeit der 

jeweiligen Prüfungsordnung abgeben können. 

(Bitte beachten Sie, dass die notwendigen Leistungen für eine Zulassung zur BA-Arbeit 

rechtzeitig dem Prüfungsamt vorliegen.) 
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